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 Beratungsfolge 
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Thema: 
Berufung eines Wahlleiters der Stadt Prenzlau und seines Stellvertrete
Kommunalwahl 2008 

 
 

Finanzielle Auswirkungen 
Haushaltsjahr: Haushaltsstelle: 
Gesamtkosten:              0,00 € Eigenanteil: 
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zum Wahlleiter der Stadt Prenzlau:                                          Herrn Hen
                                                                                                                 
zum stellvertretenden Wahlleiter der Stadt Prenzlau:               Herrn Ma
                                                                                                                 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Beratungsergebnis 
 Datum Gremium Ein-

stimmig 
Mit  

Mehrheit
Ja 
 

Nein
 

Enth. Laut 
Beschluss-

Entwurf 

Abweich
Empfehlung

1 24.04.2008 SVV        
2          
3          
4          

Be
 

X öffentli
DS: 74/2008 

schlussvorlage 

  
Version: 1

Sitzungstermin 
24.04.2008  
 
 
 

rs für die 

             0,00 €
on:              0,00 €

.09.2008 

ryk Gnidowski und 
    
tthias Schmidt 
     

ende(r) 
/Beschluss 

Unterschrift 
d. Protokollf. 

 
 
 
 

ch  nicht öffentlich 



 

Stadt Prenzlau 

DS: 74/2008 

Seite 2 
 

 
 
 
 
 

 
Begründung: 
Auf Grund des § 7 Abs. 1 des Brandenburgischen Kommunalwahlgesetzes (BbgKWahlG) in 
Verbindung mit der Verordnung über den Wahltag und die Wahlzeit der landesweiten 
Kommunalwahlen 2008 (KWahltagV 2008) finden am 28. September 2008 Wahlen zu den 
Gemeindevertretungen, Stadtverordnetenversammlungen und Kreistagen statt.  
 
Gemäß § 15 Abs. 1 und 4 BbgKWahlG beruft die Vertretung (hier die 
Stadtverordnetenversammlung) für das Wahlgebiet (hier die Stadt Prenzlau) einen 
Wahlleiter und seinen Stellvertreter. Auf Grund des § 2 Abs. 1 der Brandenburgischen 
Kommunalwahlverordnung (BbgKWahlV) muss die Berufung bis zum 28.04.2008 erfolgen. 
Die Berufung gilt für sämtliche kommunale Wahlen und Abstimmungen, die während ihrer 
Amtszeit im Wahlgebiet durchgeführt werden. Mit der Berufung des Wahlleiters und seines 
Stellvertreters endet die Amtszeit des bisherigen Wahlleiters und seines Stellvertreters.  
 
Für das Amt des Wahlleiters der Stadt Prenzlau wird Herr Henryk Gnidowski, für das Amt 
des Stellvertreters Herr Matthias Schmidt vorgeschlagen. Beide sind in der laufenden 
Wahlperiode der Stadtverordnetenversammlung bereits in diesen Funktionen tätig.  
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Dr. Krause  Moser 
1. Beigeordneter/ Kämmerer  Bürgermeister 
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